
Nr. 5 

Kirchliches Amtsblatt 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Jahrgang 1957 · ' 

Ausgegeben Schwerin, Dienstag, den 26. März 1957 

Inhalt: 

I. Bekanntmachungen und Mitteilungtm 
22) Gesetz üiber öffentliche Sa:rnmJ.ungen .und 

staltungen zur Erlangung von Spenden 

24) Pastoren-Rüstzeit 1957 
Veran- 25) Pifarr'besetzung 

23) Katechetische Hauptprüfung 
26) Geschenk! 

II., Predigtmeditatiooen 

I. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

22) G. Nr. /6B5/a II 41 a 
Gesetz 

über öffentliche Sammlungen und Vera.nstaJtungen 
zur Erh.ngung von Spenden 

A. Das Leben der Kirche zeigt sich am Opfer. Das Opfe·r 
ist eine Form des Dankes dere·r, die Gnade ·erfahren 
haben. Sie bringeni der Kirche die für. ihren rilannig'
fachen Dienst erforderlichen Mittel aiuf ver1schiedene 
Weise dar. Spenden und milde Gaben haben es der 
Kirche seit ihren Anfängen ermöglicht, die notwendi
.gen Ausgaben zu bestreiten. Auch neben den in 
späterer .Zeit sich entwickelnden festbestimmten Lei
stungen für die Kirche bis ru den Kirchensteuern der 
Gegenrwa·rt haben die Opfergaben ihre Bedeutung 
immer behalten, sei es, daß sie aus eigenem Antrieb 
der Geber dargebvacht oder d:aß sie n11clr alter Ü'blich
keit eingesammelt werden. 

B. Die öffentliche Samme1tätigkeit, der neben der Kirche 
zahlreiche andere Vereinigungen obliegen, ist durch 
staatliche Anordnungen geregelt. Sie ·sind enthalten 
in dem 

Gesetz über öffentliche Sammlungen und Veran
staltungen zur Erlangung von Spenden vom 
22. März 1950 - GBl. Seite 288. - -

und den hierzu er.glangenen 
1. Durchführungsbestimmung .vom 8. August 1950 

- GBl. Seite 855 -
2. Durrcltführungsbestimmung vom 27. September 

1950 - GBl. Sedte 1053 -
3. Durchführungsbestimmung 'vom 15. März 1952 -

GBl. Seite 301 -. 

C. Die Gesetzgiebunig über öffentliche Sammlungen muß 
auf jeden Fall bekannt sein. Dahe·r wird infolge eines 
hervorgetretenen Bedürfnis~es nach Unterrichtung 
aus den Bestimmungen foigendes mitgeteHt, wobei 
wörtlich angeführte Stellen in Anführung gesetzt 
sind: 

1. „Eine öffentliche Sammlung oder eine öffentliche 
Veranstaltung zur Erlangung von Spenden ist 
nut zu gemeinnützigen Zwecken zulässig" (§ 1 
Abs. 1 des Gesetzes). 

2. „Eine öffentliche Sammlung oder Vevans.taltung, 
· die für das Gebiet der Republik durchgeführt 

weroen soll, bedarf der Genehmigung des Mi
nisteriums des Inneren der Deutschen Demokra
tischen Republik" (§ 1 A:bs. 2 S. J. des Gesetz,es). 

3. Soll eine solche Sammlung oder . Veranstaltung 
. in einem kleineren räumlichen, aere.ich - z. B. 

für das ·Gebiet eines ehemaligen Landes, von 
Stadt- oder Landkrei-sen oder Gemeinden -
durchgeführt Werden1 ·so ist hierfür nach dem 

Wortlaut des Gesetzes die Landesregierung für 
die Geneh:mdgung zuständig (§ .1 Abs. 2 S. 2 und 
Abs. 4 des Ges.). An ihre Stelle ist der Rat des 
Bezirkes getreten .. 
Die Aussichten für ortlich begrenzte Sammlungen 
sind dahingehenQ. eingeschränkt, daß sie nicht 
genehmigt oder durchgeführt werden dürfen, „SO-' 
weit sie .geei~t sind, allgemein oder für das 
gesamte Gebiet der Deutschen Demokmtischen 
Republik genehmigte Sammlungen oder Veran
st•alt1Ungen :zru beeinträchtigen". (§ 6 Abs. 1 der 
1. DB.). 
„Sind für eine bestimmte Zeit oder einen ein
zelnen Zweck öffentliche Samrri1ungen oder Ver
anstaltungen für das gesamte Gebiet der Deu,t
schen Demokratischen Republik . genehmigt, 
dürfen für die gleiche Zeit oder den gleichen 
Zweck in den Ländern keine Sammlungen oder 
Veranstaltungen, die der Erlangung von Spen
den dienen, d,urchgeführt oder genehmigt wer
den" (§ 6 Abs. 2 de·r 1. DB.). 
Ausnahmen von diesen Bestimmungen bedürfen 
der GenehmLgung des Ministeriums des Innern 
(§ 6 Abs. 3 der 1. DB.). 

4. „Die Genehmigung der Samml:tmg oder Veran
staltung s·chließt die Berechtigung zur öffent
lichen Werbung ein" (§ :t Abs„5 des Ges.). 
„Eine Werbun·g für Sammlungen oder Vetan
staltrungen zur Erlangung von Spenden, die noch 
nicht genehmigt sind, darf nicht erfolgen" (§ 7 
s: 1 der 1. DB.). 
„Auf dem v:on dem Veranstalter oder ein:em Be
auftra,gten herau<.>gegebenen Werbematerial muß 
die aJUf der Samrnlungsgenehmigung verzeichnete 
Art, ,zeit und Zweckbestimmung der Sammlung 
wiedergergeben werden" (§ 3 der 3. DB.). Das be
deutet, daß auf dem Werbematerial die Z·weck
bestimmung mit dem unveränderten Wortlaut 
,gienau wiederholt weroen muß, wie ihn die 
Samm1Jungsgenehmigu1''g enthält. Zusätze sind 
unstatthaft. 
Soll die öffentliche Werbung mittels einer öffent
lichen Veranstaltung erfolgen, so ist für diese die 
Veroronung über die Anme1depflicht von Ver
anstaltungen v-0m 29. März 1951 - Gßl. S. 231 -
m be·achten; wiedergegeben im K'.irchl:ichen Amts'
blatt 1951 Nr. 4 S. 16. 

· 5. „Eine genehmigungspflichtige öffentliche Samm
lung oder Veranstaltung zur Er1angun•g von 
Spenden ist auch dann .gegeben, wenn die Ge
währung der 'Spende auf Grund von Werbe
material erfolgt, dessen Geldwert gering ist" (§ 5 
Abs. 1 der 1. DB.). 

'"' 



6. „Die nach dem Ge,setz ,genehmigungspflichtigen 
·öffentlichen Sammlungen oder Veranstaltungen 
dürfen nur mit, numerierten Sammellisten oder 
mit bes0nders gesich,e,rten Sammelbehältern 
durch,geführt werden. 

Auf den Sammellisten, deren Spalten für die 
Einzeichnung des Spendenbetr:ages durch Sch,raf
fierung besonders zu sichern sind, müssen an
,gegeben sein: 

a) der Veranstalter, 

b) die genehmigende Stelle und die Genehmi
gungsnummer, 

c) die Dauer und der Zweck der Sammlung oder 
Veranistal tung, 

d) der Gebiet1steil der Deutschen Demokratischen 
Republik, für den die Sammlung oder Vevan
staltung gen:ehmigt ist. 

Werden 21ur Erlangung der Spenden Sammelbe
hälter (Büch,sen, Schachteln, od. dgl.) verwendet, 
so sind diese durch Siegel, B~omben, Stempel u.ä. 
besonders ges,ich-ert zu verschließen. Die Sammel
beauftragten haben einen numerierten Ausweis 
bei sich zu führen, der die im Abs. 2 aufge
führten Angaben ent!halten muß, 

Bei der Ausgabe de,r SammelHsten und Au1sweise 
sind diese mit dem Namen des Sammlungsbeauf
tragten sowie mit einem Siegel- oder Stempel
abdruck ,und der Untersch.rift des Veranstalters 
zu versehen (§ 4 der 1. DB.). 

7. Die Sammellist:en ,sind im Druckwege herzustel
len (§ 1 der 3. DB.). Das vorges'chriebene Muster 
ist als Anlage :z;ur 3. DB. veröffentlicht. Zu be
achten ist, daß die Nummer der Sammelliste und 
die in der vorstehenden Ziffer6 unter a bis d auf
geführten Angaben eingedruckt sein müs,sen und 
nicht'handschriftlich oder durch Schreibmaschine 
erfolgen dürfen. 

8. Auch bei Samm1ungen auf Grund von Werbe
material haben die Sammlrungsbeauftragten 
einen numederten Sammleraus:weis bei sich zu 
führen (§ 3 der 2. DB.). 

9. „Dem Oberbürgermei,ster oder Bürgermeister ist 
von dem Verh.nstalter oder einem Beauftragten 
mitzuteilen, wieviel Sammellisten und Ausweise 
(mit Angabe der Nummern) in der Gemeinde 
ausgegeben werden sollen. 

Der Oberbürgermeister oder Bürgermeister hat das 
Recht, die Zahl der Sammellisten und Ausweise 
nach RückiSprache mit dem Veranstalter oder 
einem Be1auftragten zu begrenzen, wenn die Zahl 
in keinem Verhältnis zur ,zahl der Einwohner 
steht. 

Mit der Ausgabe der Sammellisten und Ausweise 
darf erst begonnen werden, wenn der Ober
bürgermeister oder Bürgermeist,er seine Zustim
mung 7lUr Zahl der Listen und Auswe.ise .gegeben 
hat (§ 2 de'r 3. DB.). 

10. ,;Die Genehmj.gung ist nich't erforderlich, 

1. wenn p0ltische p,arteien oder demokrati1sche 
Ma:ssenorganisationen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Geld, Sach,spenden oder sornstige 
geldwert,e Leistungen bei ihven Mitgliedern 
sam,m,eln, 

2. wenn Religionsgemeinschaften oder ihnen 
gleichgestellte Vereinig1ungen zur Pflege einer 
Weltanschauung, die Körpers.chaften des 
Rechts sind, bei der A1usübung ih,es Kultes 
in dazu bestimmten Räumen sammeln (§ 2 
des Ges.). 

11. „Die nach § 2 Ziffer ·2 des Gesetzes (vorstehend 
unter Ziffer 10 wiedergegeben) genehmigungs
freien Sammlungen bei der Ausübung des Kultes 
(Gottesdienste,, Bibelstunden, Andachten, Exer
zitien, Wallfahrten u. ä.) beschränken sich nicht 
auf baulich umschlossene und kircheneigene Ver
anstaltungs,rärume. Die Sammlungen dürfen je-

doch nicht über den Kreis der Teilnehmer an der 
Verarnstaltung hinausgehen. 

Die Werbung für Sammlungen nach § 2 des Ge
setzes darf nur im Kreise der Mitglieder der poli
fü;ch,en Partei oder der demokratischen. Massen
organisation odil:!r der Teilnehmer an der reli
giösen oder weltanschaulichen Veranstaltung er
folgen (§ 1 Abs. 2 und 3 der 1. DB.). 

Abgesehen von den Fällen genehmigter öffent
licher Sammlungen (s, oben Ziffer 4) darf mit
hin auße,rhalb von kirchlichen Veranstaltungen 
nicht zur Abgabe von Spenden auf.gefordert 
werden. Bitten um Gaben etwa für das Ernte
dankfost, dem Glockenfonds 1u. a„ können daher 
nicht durch Handeiettel oder Hausbesuche vorge
tragen werden, auch wenn die Spenden in der 
Kirche abgegeben werden sollen. 

Wohl aber ist es zufäs:sig, in gottesdienstlichen 
Zusammenkünften die Gemeindeglieder nicht 
nur um eine e~nmalige Gabe, z. B. für die Kol
lekte oder den Klingelbeutel, zu bitten. Vielmehr 
kann darüber hinaus zu einem laufenden Opfer 
für 'bestimmte Zwecke aufgefordert werden (Dia
lronie.groschen, Fördererkreis u. a. m.). Auch 
können die Geber wünschen, daß die Spende bei 
ihnen abgeholt werde. Die Bereitschaft zu einem 
solchen einmaligen oder wiederholten Opfer, das 
in der Wohnung des Gemeindegliedes in Empfang 
genommen werden soll, mruß aber in der Kirche 
oder einem kirchlichen Amt1sraum - die entspre
chende Verfügung des Ministeriums des Innern 
ver,wendet die Bezeichnung „Kirche:nkanz,lei" -
erklärt werden. Für die Verpflichtung zu einem 
fortlaufenden Opfer sind besondere Listen zu 
verwenden. Wevden danach die Gaben in den 
Häusern abgeholt, so müssen hierüber Quittun
gen nach einem vorgeschriebenen Muster ausge
stellt werden. Auskünfäe über Listen und Quit
tungsblocks erteilt der Oberkirchenrat. 

12. Verstöße gegen das Sammlungsgesetz werden be
straft (§ 4 des Ges.). 

In dem Urteil ist die Einziehung des Ertrages der 
nicht .genehmigten Sammlung oder Veranstaltung 
anzuordnen (§ 5 des Ges.). 

Bereits vorher wird der Ertrag durch :me Polizei 
sichergestellt (8 a'er 1. DB.), 

:-ichwer,in, den 23. Februar 1957 

Der Oberkirchenrat 
Im Auftrage: Schi 11 

23) G. Nr. /53/ Prürun.gsbehövde für die katechetischen 
Prüfungen 

l).:1a.techetische Hauptprüfung (B) 

Nach Teilnahme an einem 21/zjährigen kate,chetischen 
Lehrgang im Lande1skirchlichen Katechetischen Seminar 
zu Schwerin haben die katechetische Hauptprüfung be
standen und damit die Anstellungsfähigkeit als Kate
cheten mit B-Prüfung erwor:ben: 

Elfriede Eggert a:us Burow 
Talita Klingbeil au:s Gen21kow 
Vera Liedtke aus Levin-Zarnekow 
Ursula Lindhorst aus Blankenberg 
Gexida Stdowski aus Wittenburg 
Christel Rexin aus Ribnitz 
Gerda Westho'\Cen aus Ludwigslust. 

Schwerin, den 25. Februar 1957 

24) /42/ II 35 z 

Der Oberkirchenrat 
Bes,te 

Pastoren-Rüstzeit 1957 

Die Landeskirchliche Dienststelle für Volksmission wird 
auch in diesem Jahr in der Quasimodogeniti-Woche 
(29. April bis 4. Mai 1957) ihre jährliche Rüstzeit für 
Pa1storen und Pfarrfr:auen in Kühlungsborn im „Haus 
Am Meer" durchführen. Die tägliche Bibelarbeit untl 
das Hauptreferat über „Brennende Fragen der Evangeli-



sation und Volksmission"' wird Prufe1ssor D. Rendtorff 
halten. Anmeldungen zur Teilnahme sind bis zum 
1. April d. J. an Stadtmissionar Schubert in Schwerin, 
Apothekerstraße 48, zu senden. 

Schwerin, den 27. Februar 1957 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

25) G. Nr. /314/ Warlin, Prediger 

Pfar:rbesetzung 

Die Pfarre Warlin ist neu zu besetzen. 

Sehr g:ute Wohnung (drei neu tapezi,erte Zimmer mit 
guten Öfen, Küche, Waschküche, Mädchenkammer, 
Veranda zum Vorgarten), Katechetenzimmer oben neu 
ausg;ebaut, Untemi,chtsraum auch als Winterkirche ver
wendbar. Nutzgarten hinter dem Pfarrhof. Keller, 
Gamge, Hühnerstall und Futte.t'küche a1s Stall. 

Vier Predigtstellen direkt an guter Chaussee: In fünf 
Orten Friedhöfe in kirchlicher V:erwaltung. 

9 km von Neubra,ndenburg entfernt ·mit 5maliger, täg
licher Autobusverbindung; Bahnhof Sponholz 2 km. -
1250 Seelen. -

Bewerbungen sind baldigst einzu~eichen. 

Schwerin, den 13. Februar 1957 

Der Oberkirchenrat 
Beste 

26) /7/ Güstrow, Dom, vasa sacra 
Geschenk 

Frau Ilse Bosinski in Güstrow schenkte der Dom
gemeinde eine Altardecke" die VOl'.l dem Geschwisterpaar 
Grete und Herta Vick aus Güst.row unentgeltlich ge
arbeitet wurde. 

Schwerin, den 8. Febvuar 1957 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

Zu der die1sjä~ri,gen Mitarbeitertagung vom 29, April 
(Anreise) bis 4. Mai (Abreise) in Berlin lädt das Burck
hardthaus in der DDR wi,eder Gemeindehelferinnen, 
Pfarrer, Pfarrfrauen, Katecheten und alle, die in der 
Jugendarbeit stehen, ein. Unter dem Gesamtthema: 
„Erbe - Last und Verpflichtun,g" wird Prof. 
Kupi,s,ch drei kil'chengeschichtliche Referate über Pro
bleme des 19. und 20. Jahrhunderts halten. Das soll 
abgerundet werden durch ein Referat von Dr. Thomas 
über das gleiche Thema, iri dem er .aufzeig(;!n wird, wie 
die Jugend heute davon betroffen ist. In der Bibelarbeit 
wird Herr Pastor Jänicke Texte aus· dem Philipperbrief 
besprechen. 
Wir bitten, die Anmeldungen bis zum 15, April 1957. an 
das Burckharothaus in der DDR, Berlin N 4, Bernauer 
Straße 4, zru senden 

Achtung! 

Die Landeskirchliche Nachrichtenstelle, Schwerin, Münz
straße 8, hat noch einen Vorr:at von künstlerisch wert
vollen Konfirmat.ionssche!lnen und bietet sie den Pastoren 
für die bevors,tehende Konfirmation an. Es handelt ,sich 

um 1. Predella vom Crana·ch-Altar, 2. Dürers Hände rund 
3. Dürers vier Apostel. 

* 
Auch im Kirchlichen Kunstverlag Aiudg, Dresden-Blase-
witz, Justinenstr:aße 4, sind noch Konfirmationsscheine 
zu he!'abgesetzten Preisen erhältlich. 
Bestellungen erbitten wir in jedem Falle an uns. 

Die Landeskirchenbücherei m a. h n t dringend an um
gehende Rückgabe der in den Vorjahren bis zum 31. De~ 
zember 1956 entliehenen Bücher. 
Schwerin, den 15. Februar 1957 

Dr. S t e i n ni a n n 

Änderungen im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 4/55• 
Seite · 
17 Lahmen, 1. 1. 57, bei Schlettwein auftragsweise 

streichen 
Güstrow, Pfarrk. I, 1. 1. 57, Paul Zedler 
unter Propstei Krakow, 1. 1. 57, Propst Johannes 
Schenk, Kriakow. 
Krakow, 1.1. 57, Johannes Schenk auftragsw., Propst 

18 unter Propstei Gnoien, 1. 1. 57, Otto Haa:ck, Gnoien 
streichen, dafür: Wilihe1m Harm, Thürkow 
Thürkow, 1. 1. 57, Wilhe1m Harm, Propst 
Dambedc, 15. ·12. 56, Julius Köhler, auftragsweise 
Muchow, 15. 12. 56, Hartwig Timm, Vikar 
Leussow, 1. 12. 56, bei Holmer· auftragsw. streichen 
Peckatel, 1. 1. 57, rbei Gurske auftragsweise streichen 

. 19 Grebbin, 15. 4: 56, Riege streichen, z. Z. unbesetzt · 
Klinken, 15. 1'2. 56, rbei Warncke auftragsw. Hilfe
leistung streichen 
Bentwisch, 1. 1. 57, Kurt Voß streichen (i. R.), z. Z. 
unbesetzt 
Sanitz, 1. 12. 56, Merle streichen (aus.geschieden) 

20 Crivitz, Hilfspredigerstelle, 15. 12. 56, Günther Schulz 
stre1ichen 
Schwerin, St. Nik. III, 1. 1. 57, Gerhard Wittkat 
(nicht 1. 12. 56) 
Sülstorf, 1. 12. 56, Paul Friedrich Martins, Vikar 

21 Carlow, 1. 12. 56, bei Heyer auftragsweise streichen 
Propstei Neurbrandenburg, 1. 1. 57, Pr. Eberhard 
.streichen (i. R.), z. Z. unbe.s. 
Neubrandenburg, St. Marien, 1. 1. 57, Pr. Eberhard 
streichen (i. R.), z. Z. unbes. 
Neuenkirchen, 1. 3. 57, Paape streichen (aus.geschied.) 
Neustrelitz, Schloßk., 1. 12. 56, Hans Dziedo 
Warlin, 1. 12. 56, Hans Dziedo streichen, z. Z. unbes. 
Ballrwitz, 15. 12. 56, rbei Zarft auftragsw. Hilfeleist. 
streichen 
Triepkendorf, 15. 12. 56, Köhler streichen, z. Z. un
be1setzt 
Neddemin, 15. 12. 56, Günther SChulz., Vikar 
Propstei Wesenberg-Mirow, 1. 1. 57, Kurtztisch 
streichen (i. R.), z. Z. un1besetzt 
Wesenberg„ 1. 1. 57, Kurtzstich 1streichen (i. R.), z. Z. 
unlbesetzt 

22 Groß Tessin, 1. 1. 57, Mützke streichen, z. Z. un:bes. 
Waren, 15. 12. 56, Hartwig Timm streichen 
Wismar, StMarien III, 1.1.57, Hans Joachim Mützke 
Diedrichshagen, 1. 1. 57, Zedler streichen 

-------- ------... 
Die1ser Ausgabe des Amtsblattes Uegt das Inha.ltsver
zeichrnis der Jahrgänge 1954, 1955 und 1956 bei. 

· Die Schriftleitung 

II. Predigtmeditationen 

La.tä.re, 31. März 1957, Matth. 15, 29-39 

Wir müss'en es uns hier ebenso versragen, wie Wir in der ' 
Predigt selbst der Versuchung widerstehen sollten, auf 
die synoptische Parallelerzählung bei Markus (7, 31 bis 
8, 9) oder auf die bei Matthäus selbst (14, 13 bis 21). be
richtete Speisung der Fünftausend einzugehen. Die aufs. 
ganze gesehen unbedeutenden Unters·chiede zwischen 
Matthä;.ts und Marikus ergeben sich zrwanglos aus ihrer 
Sonderüberlieferung. Zu den beiden Speisungswundern 
bei Matthäus bemerkit Lohmeyer: Jenes (Kap. 14) ist für 

Galiläa bestimmt, dieses (Kap. 15)' für den angrenzenden 
heidnischen Bellirk. Genauer: Jenes für das jüdische 
Galiläa, dieses für das Galiläa der Heiden (4, 15). 

Vers 29 
Er ging auf einen Berg. Hierzu weist Schniewind 
darauf hin, daß der Berg nicht nur die Stätte der 
Einsamkeit, sondern auch der Offenbarung Gottes ist 
(2. Mos. 19 und 34; 1. Kön. 19; Matth. 5, 17, 28). Es 
handelt sich also in unserem Text um eine Offen
barung Gottes. 



Vers 30 
1 

In der ,f.Ieilun~ e11weist sich der Anbruch der Zeit des 
ewigen Heils. Zugleich ist dieser Akt ein Zeichen, 
das auf die Zeit der Heilsvollendµng bedeutlSam hin-
weist ~Matth. 11, 5 f.). · 

Und er heilte sie: Welch königliche Selbstverständ
lichkeit und Vollmacht driic&t sich in diesem lapidaren 
Wort aus. 

Zu Vers 36: Vergl. die unübersehibare Ähnlichkeit der 
Worte, die über die Vorbereitung der Speisung be
richten, mit den 1beim Einsetzungsbericht des Heiligen 
Mahls .. gebrauchten Begriffen (Matth. 26, 26). Wir 
werden ein Recht haben, zumal am Sonntag Lätare, 
d~e enge Beziehung für die Verkündigung frucht
bar zu machen. 

Die Perikope besteht unverk.ennlbar aus zwei' anein
ander.gefügten Aussagen über die Offenbarung der Herr'
llchkeit Gottes: <Die Kranikenheilung und die Speisung. 
Es ist keine leichte Aufgabe, beide so zu interpretieren, 
daß sie Wort Gottes f:ür unser Heute und Hier werden. 
Es wird mit Recht darauf 'Verwiesen werden können, 
daß uns ·gerade in letzter Zeit zunehmend deutlich ge
worden ist, welch eine noch gar nicht voll übersehbare 
Bedeutung die im Glau.ben verwirkJichte Christusge
meinschaft angesichts der engen Lei,P-Seele-Beziehung 
auch für den körperlichen Zustand des Menschen ein
schließlich aller Krankheiten hat. Wir werden . auch 
unsere Hörer fragen dürfen, ob sie nicht selibst als Zeu
gen dafür auftreten könnten, wie Christus sie als Be
vollmächtigter Gottes .selbst in dieser oder jener Krank
heit des Leibes oder der Seele auf wunderbare Weise 
gesund gemacht hat: In diesem Zusammenhang kann 
auch nicht davon ge.schwiege.n werden, daß es der Kirche 
je und dann geschenkt wurde, im Namen Jesu Heilungen 
zu. vollziehen. Aufs ganze gesehen wird es sich (mit 
Lohmeyer) doch empfehlen, in den von der Bibel be
richteten Wunderheilungen eschatologische Zeichen zu 
sehen und demgemäß zu verikünden. In der Vollendung 
ist alle Kranikiheit und alles Gebrechen Leibes und der 
Seele aufgehoben, da umd:aßt das Heil den ganzen Men
schen. 
Daß Christus <ler Herr ist über alle leilbliche Not, be
zeugt auch der zweite Teil unseres Textes: Es handelt 
sich hier um echte Leibesnot. Christus hilft. Wissen wir 
selbst um diese Tatsache? Etwa aus den letzten Jahren 
des Krieges oder der Zeit des Zusammenbruchs? Ob 
unsere Hörer davon nicht vie~fältiig berichten können? 
Darin aber dürfte vor allem die AufgaJbe des Predigers 
beschlossen liegen, diese Gewißheit zu bezeugen oder 
zu wecken, zu stärken und festzumachen. Bei Christus 
leidet man keine Not (vergl. Matth. 6, 24). Und wenn 
Not kommt - wer wäre ihr entnommen! -, so speist 
uns Christus wunde11bar, so daß wir trotz allem auf die 
Christus.frage „Habt ihr auch je Mangel gehabt" ge
tröstet aJ1tworten dürfen „Niemals" (Luk 22, 35). Daß 
Voraussetzung solchen Erlebens und solchen Rühmens 
allerdings Matth. 6, 33 ist, darf keinesfalls verschwiegen 
werden. Damit stehen wir vor dem tiefsten Sinn des 
Speisungswunders. Das Evangelium des Sonntags Lätare 
- die Kirche hat in früheren Zeiten diesen Sonntag, 
der einen so gar nicht in die Fasten- und Passionszeit 
passenden Namen hat, deswegen als Freudensonntag 
gef.eiert, weil man in ihm im Blick auf das Heilige 
Abendmahl Klein-Ostern sah - ist aus Johs. 6 entnom
men und zielt auf das Aibendmahlsgeschehen hin, Jesus 
ist selbst das Brot Er selbst gibt sich zur Speise. So 
werden Wir schließlich legitim von dem Wunder der 
Wunder, der Speisung durch und mit ihm se~bst, spre
chen dürfen. 1Daß wir es so tun, daß die Freude und die 
Bereitschaft für dies .größere Speisungswunder das Herz 
unserer Hörer erfüUt, muß unser ernstes Gebetsanliegen 
sein. · 
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Judika, 7,' April 1957, Jobs. 11, 47-57 

Vers 48 

Land uqd Leute: Nach alLgemeiner Auffa,ssung der 
Exegeten besser: den Tempel und das Voll<:J. 

Vers 49 

Desselben Jahres Hoherpriester. Das Hohepriester
amt wechselte nicht jährlich, sondern wurde auf un
bestimmte Zeit verliehen. Es lag aber durchaus in 

der Hand des römischen Statthalters, einen ihm nicht 
genehmen Hohenpriester abzusetzen. Kaiphas hat 
dies Amt lange und gut vemvaltet. 

Vers 50/52 
Beachte die verschiedene .Bedeutung des gleichen 
.Wortes „für". Einmal bedeutet es „an'Stelle", das 
andere l'{Ial „zu Gunsten". 

Vers 51 

Josephus erwähnt mehrere Hohepriester, denen die 
Gabe der Prophetie verliehen war. · 

In der 40.tägigen vorösterlichen Fastenzeit begann früher 
die eigentliche Passionszeit erst mit dem Sonntag Ju
dika. So kann man sagen, daß der vorliegende Text 
gerade an diesem Sonntag .seinen legitimen Platz hat. 
Er eröffnet ge:wissermaßen das akute Stadium des !Lei
densweges J esu. 

Dem Beginn unserer Perikope. geht eine Denunziation 
voraus (46). Sie ist die Veranlassung zur Einberufung 
emer Sitzung der obersten geistlichen und weltlichen 
Behörde des jüdischen· Vo1kes. E.s ist Gefahr im Ver
zuge. Handeln ist das Gebot der Stunde. Wird nicht 
zugegriffen, so ist zu fürchten, daß dieser Usurpator 
das Volk auf seine Seite bringt. Das kann dann nur 
die unausweichliche Folge · nach sich ziehen, daß der 
römische Statthalter eingreift und dem Volk und seinen 
Führern den letzten .Re.st von Freiheit nimmt. Eine 
sch1wierige Situation, die ernstliche Überlegung und 
staatspolitisch kluges Handeln fordert, denn dem Volk 
droht unalbsehbare Gefahr. In diiesem Gedankenkreis 
bewegt sich der Hohe Rat. ·:Aber geht es ·wirklich nur 
hierum? Oder sind di-e Machthaiber auch, vielleicht so
gar in erster Linie, um ihren Einfluß, ihre Macht. ihre 
Stellung in Sorge? Oder - und das wäre dann der 
eigentliche und einzig Handelnde, dem gegenüber alles 
andere nur Vordergrund bedeutet - bereitet Gott selbst 
hier seine „Wexikzeuge wider Willen", die in dem Wahn, 
sie wirkiten die Geschichte, sie gestalteten die Zükiunft 
ihres Volke!!, nun doch gar nichts anderes sind als 
„Larven Gottes"? 

Kaiphas jedenfalls meint, wer weiß wie gut zu raten 
und er tut es gewiß auch auf der Ebene staatspolitischer 
Vernünf.tigkeit. Dalbei ist er docli nichts anderes als un
gewollter Vollzieher des Willens Gottes. Es ist Ironie 
der Geschichte, daß er mit seiner Staatsräson, mit seinen 
politischen Motiven, hinter denen sich sein Egoi~mus 
nur schlecht verbirgt, die Notwendigkeit des Todes Jesu 
begründet und damit Vollstrecker des Heilshandelns 
Gottes wird. übrigens wird 'es nützlich sei'n, das Wort 
aus unserem Text nicht ziu überhören, in dem der Heils
wille. Gottes in seiner ganzen ökumenischen Weite aus
gesprochen wird (V. 52) .. 

Das Todesurteil wird-gefällt, als politische Frage wird 
beurteilt, was sich,in politische Kategorien nicht fassen 
läßt. Die politische Klugheit fordert, das kleinere übel 
dem größeren vorzuziehen und verlangt die Durchfüh
rung des Grundgesetzes, daß im Interesse des Volkes 
der .einzelne gefordert werden muß (Bultmann). Das 
ausgesprochene UrteU bleibt, die ungeheuerlichste 
Schuld, die das unausbleibliche VeI1hängnis auf das ge
samte Volk herabzieht. · 

Und Jesus? Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Er 
handelt nach der Weisung des Vaters (vergl. z. B. 5, 19). 
Auch wo er ausrweicht, hält er doch das Geset.z des Han-
delns in seiner Hand. · 

Und das Volk? Es.fragt nach JeiSus. !St das nur Neu
gier, Sensationslust.? Oder muß damit gerechnet wer
den, daß sich darin doch ein Ahnen und Sehnen nach 
seiner Vol1macht, nach' seiner 1Heilstat ausdrückt? 

Die Übertragung dieses gerade zu Beginn der Passions
zeit reichen T'extes. dürfte in dem Augenblick nicht 
mehr schwer sein, wo rwir aus ihm nicht nur die Fest
stellung entnehmen, daß menschlich betrachtet für das 
Todesurteil auf Grund der Ursünde des menschlichen 
Gegen-.Oott-Seins, für die menschliche Denkart sehr 
respektable Motive maßgeblich .geweseh sind sondern 
wo. wir beredt sind, das Wagnis einzugehen, 'auch den 
Leidensweg Jesu a11s normativ für' den Weg der Kirche 
zu 1betrachten. Solch Wagnis nötigt uns dann allerding.> 
über den Weg der Kirche gestern 1und heute sehr tief 



nachzudenken und unsere dberflächlichen Gedanken hier 
und dort einer sehr e11heblichen Korrektur zu unter
ziehen. Dann wkd es uns verwehrt, nur zu klagen und 
zu jammern. Dann lernen wir, daß auch heute das Lei
den der Kirche seine Wurzel ebenso im Heils,willen 
Gottes wie in der menschlichen Gott-Lo:sigkeit hat und 
daß doch die handelnden Menschen nichts als Manda
tare, als Larven Gottes sind - dies Wissen macht trotz 
allem still und getrost. 

Palmarum, 14. April 1957, Luk. 19, 29-40 

Der Einzug Jesu nach Jerusalem in der Fassung des 
Matthäus, die einzige Perikope, die uns zweimal im 
Kirchenjahr als Evangelium begegnet, ist uns 1sowohl 
in ,seinem Aufbau wie in Einzelheiten so be:kannt, daß 
auf eine Einzelanalyse verzichtet werden kann. Auch 
die Abwekhungen bei Lukas sind im allgemeinen nicht 
so bedeutsam. daß auf :sie eingegangen, werden müßte. 
E!nzig der J'ubelruf der Jürnger {3B) bringt im Verhältnis 
zu den beiden andern Synoptfäern wichtiges Sondergut. 
das aus der Sonderüberlieferung: des Lukas leicht zu 
verstehen ist {vergl. Luk 2, 14). H~er ist allerdings eine 
gegenüber dem Lobgesang der Engel nicht unwesent
liche Beschränkung festzustellen. 
Wir werden gut tun, den Text in drei Abschnitten zu 
meditieren. Die Verse 29 bis 34. die den entsprechenden 
Abschnitten bei Markus und Matthäus fast genau ent
sprechen, stellen vor uns das Wunder der souveränen 
Verfügungsgewalt des Herrn. Wir sollten allen Ratio
nalisierun~sversuchen von vornherein den Abschied 
geben und uns ganz einfach den kerygmatischen Ge
danken zunutze machen: In der Aufrichtung bzw. Pro
klamation seiner Herrschaft verfügt Christus in einer 
über alles Verstehen und Begreifen hinaus.gehenden 
Weise über Menschen und Dinge. Er ist schlechthin der 
Herr. Wessen er zum Bau :seines Reiches bedarf, dessen 
i:st er mächtig. 
Die Ver:se 35 bis 38 bringen zwei 'bedeutsame kerygma
tische Stücke. Durch sein Handeln bezeugt Christus 
seinen Messianität:s- und Herrschafit,san:spruch. Er tut es 
in einer Wei,se, die es seinen Jüngern gewiß macht: Er 
ist wirklich der Herr. Zugleich aber geschieht e1s in 
einer verhüllten Form, wie sie schon die Prophetie vor
her gedeutet hat {1Sach. 9. 9). Sb ereignet sich beides, 
die einen jubeln ihm zu, die andern lehnen ihn ab. Er 
ist der König in Knechtsgestalt, der schon, in dem er 
sich zu seiner Königswürde bekennt, zium Tode gefordert 
ist. Die Jünger handeln wie es sich einem König gegen
über geziemt. Sie jubeln mit den Worten, die im 
Psalm 118 dem kommenden König zu.gejubelt werden 
Dabei beschränkt sich ihr Jubelrt.if auf die Au:ssage. daf) 
Christus die himmlischen Voraussetzungen für das Heils· 

handeln Gottes in der WeU sch,afft. Die daraus sich er· 
gebenden Folgen für die:se Welt werden hier im Unter
schied von Luk. 2, 14 nicht erwähnt. 

Die Verse 39 bis 40 bezeugen den messianischen Art· 
spruch auch gegenüber den Gegnern. Selbstverständlich 
wären diese bereit .gewesen, zuzustimmen. wenn er sich 
als Prophet ausgegeben hätte. Aber daß er sich messia
nische Huldigung darbringen läßt, erscheint ihnen als 
Frevel an Gott. Ibm hält Chdstus eindringlich vor 
Augen, daß die Ablehnung seines Mes.siasanspruches 
letztlich nur die Folge haben kann. daß Jerusalem in 
Trümmer fällt und das Volk heimatlos wird. 

Bemühen wir uns, den Verkündigungsgehalt unseres 
Textes zusammenzufassen, so können wir ihn vielleicht 
damit zur Aussage bringen, daß wir von dem könig
lichen Kommen des Herrn sprechen, das unausweichlich 
zum Tode führt. Er ist der heimliche König:. der in 
seinem Heilsplan über Menschen und Mächte verfügt 
und dies auch da tut, wo wir es nicht gerwahren. 

Als heimlicher König, dem auch heute alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden gegeben ist·, geht er seinen Weg, 
allen zum Trotz. Dieser Weg kennt keine Hinde•rnisse 
und führt mitten hindurch durch alle von Menschen auf
gebauten Schranken. Freilich ist er der verborgene 
König. Wie man an ihm nur Knechtsgestalt sieht, so 
gilt d'lssefüe auch von der a1s sein Leib zu ihm gehören
den Kirche. Sie darf nicht Kirche in Glorie sein rwoUen, 
sondern nur Kirche sub cruce. Das .gibt fröhliche Ge
trostrheit auch da, wo die Welt die Kirche unter das 
Kreuz zwingt. Hier eben ist ihr legitimer Ort. Gerade 
hier aber sollen die, die zu ihm gehören, jubelnd 
und preisend sein Königreich bezeugen. Wenn 
in der Kirche dies frohe Bezeugen aufhören würde, 
wäre Christus verleugnet, hätte die Kirche ihre Kraft 
verloren. Im Mittelpunkt dieses lobpreisenden Zeug
nisses st·eht Gotteis Ehre und die Verkündigung des 
Friedens, den Gott mit der Welt. mit aller Welt ge
schlossen hat. Die Welt hat nicht1s dagegen. daß Christus 
als ein Heros der Menschheit gefeiert wird. Aber wo 
verkündet wird, er sei der Herr aller Herren, König 
aller Könige. er sei der Kyrios, da widerspricht wider-
streitet die Welt. ' 
Haben wir die Freudigkeit und Vollmacht. im Sinne des 
Jesusworte1s {40) dabei zu bleiben; wo in einem Volk 
das Zeugnis von Jesus als dem Kyrios verstummt, da 
kann man ihm .getrost das Grabgeläut bestellen {Luther).' 
Müssen wir nicht noch vernehmbarer das Wort von 
Christus alis dem Eckstein aufrichten, als dem, der Tod 
und Leben für den einzelnen wie für Völker in seiner 
Hand hält. 

Maercker 
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